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Der Klimaschutz ist auch vor dem EuGH
angekommen. Besteht auf der Basis von
Unionsrecht die einklagbare Verpflichtung
der Unionsorgane, die Erh�hung des CO2-

Ausstoßes so sehr zu begrenzen, dass das
weltweit als unabdingbar angesehene 2-
Grad-Ziel erreicht wird – bzw. sich die
Erderw�rmung am besten nur um 1,5 Grad
erh�ht?

Diese Frage bejahen die Kl�ger gegen Eu-
rop�isches Parlament und Rat der EU als
gesetzgebende Organe, indem sie die Ver-
einbarkeit der ETS-Richtlinie (EU) 2018/
410 (Emissions Trading System – ETS),
der ES-Verordnung (EU) 2018/842 (Effort
Sharing – ES) sowie der LULUCF-Verord-
nung (EU) 2018/841 (Land Use, Land Use
Change and Forestry – LULUCF) mit h�-
herrangigem Recht �berpr�fen lassen. Sie
erhoben sowohl eine Nichtigkeitsklage
nach Art. 263 AEUV als auch eine Amts-
haftungsklage nach Art. 340 AEUV.Mate-
riell sehen dieKl�ger die grundrechtlich zu
beachtende Eingriffsschwelle durch die
unzureichenden EU-Klimaziele f�r 2030,
die sich aus den streitgegenst�ndlichen
Rechtsakten ergeben, �berschritten. Der
gegenw�rtige Treibhausgas-Reduktions-
pfad garantiere absehbar nicht, dass die
Temperaturobergrenzen des Pariser Kli-
ma�bereinkommens bzw. die aus Gleich-
behandlungsgesichtspunkten daraus ab-
leitbaren EU-Emissionsbudgets eingehal-
tenwerden.

Indes scheiterte die Klage vor dem EuG
(Beschluss vom 8. 5. 2019 – Rs. T-330/
18, Carvalho u.a., ECLI:EU:T:2019:324,
Rn. 28ff.) schon an der Zul�ssigkeit,
weil es an der herausgehobenen Betrof-
fenheit der Kl�ger fehlt und damit die
sog. Plaumann-Formel nicht erf�llt ist.
Dies d�rfte sich vor dem EuGH kaum
�ndern, da entgegen den Kl�gern nicht
die Intensit�t der Beeintr�chtigung z�hlt,

sondern die abgrenzbare individuelle
und unmittelbare Betroffenheit. Die an-
gegriffenen Rechtsakte unterfallen von
vornherein nicht der Erweiterung nach

Art. 263 Abs. 4 3. Alt. AEUV, die auch
Rechtsakte mit Verordnungscharakter er-
fasst, die keine Durchf�hrungsmaß-
nahmen nach sich ziehen. Solche sind
n�mlich gerade vorgesehen. Zudem
nimmt der EuGH Gesetzgebungsakte aus
(EuGH, 3. 10. 2013 – Rs. C-583/11 P,
Inuit Tapiriit Kanatami, ECLI:EU:C:
2013:625, Rn. 60f.).

Auch materiell ist die erhobene Klimakla-
ge wenig erfolgversprechend. Ein Ausge-
staltungsspielraum besteht notwendig
dann, wenn Entwicklungen schwer vorher-
sehbar sind und die Wirkungspfade nicht
eindeutig zutage treten. Das gilt nament-
lich im Bereich des Umweltschutzes und
so auch im Klimaschutz, wenngleich die
menschliche Ursache der Erderw�rmung
inzwischen praktisch feststeht. Gleichwohl
lassen sich hier sehr viele verschiedene
Maßnahmen denken. Daher besteht ein
entsprechendesAuswahlermessen.

Allerdings muss ein Mindestmaß an Kli-
maschutz sichergestellt werden, um die Er-
haltung der nat�rlichen Lebensgrundlagen
weiter zu sichern. Lediglich dieses Min-
destmaß ist rechtlich vorgegeben. Dabei ist
auch darauf zu achten, dass die EU ein
hohes Umweltschutzniveau anpeilt sowie
nach Art. 191 Abs. 1 4. Spiegelstrich
AEUV Maßnahmen auf internationaler
Ebene insbesondere zur Bew�ltigung des
Klimawandels f�rdert und auf dieser Basis
mittlerweile eine wichtige Vorreiterrolle
wahrnimmt. Hieran zeigt sich das intensive
Engagement der EU. Dies schl�gt sich
auch in ihren konkreten Maßnahmen nie-
der.

Allein aus den Grundrechten lassen sich
konkrete H�chstwerte zul�ssiger Emissio-
nen schwerlich gewinnen. Das gilt erst
recht f�r konkrete Maßnahmen. So kann
auch vor dem Hintergrund der Energie-
neutralit�t des AEUV (Art. 194 Abs. 2
UAbs. 2 AEUV) nicht gefolgert werden,
dass Kernkraft oder Kohlekraft nicht mehr
genutzt werden d�rfen. Ansonsten w�rden
die meisten EU-Staaten gegen die Grund-
rechte verstoßen. Auch auf EU-Ebene sind
die grundrechtlichen Schutzpflichten wie
auf nationaler Ebene dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein breiter Beurteilungs-
spielraum besteht, der nur auf evidente
Verletzungen �berpr�ft werden kann. Da-

her lehnte am 31. 10. 2019 das VG Berlin
(VG 10 K 412.18) eine vor ihm erhobene
Klimaschutzklage ab. Eine Verengung
erfolgt nur, wenn eine Gef�hrdung ledig-
lich auf eine bestimmte Weise abwendbar
ist. Der Klimaschutz beruht gerade auf
einem B�ndel von Maßnahmen. Dem-
entsprechend legte auch die niederl�ndi-
sche Judikatur keine spezifischen Maß-
nahmen fest, auch wenn sie den nieder-

l�ndischen Staat zu verst�rkten Anstren-
gungen f�r den Klimaschutz verurteilte
(Gerichtshof Den Haag, Uitspraak op
9. 10. 2018 – 200.178.245/01, ECLI:NL:
GHDHA:2018: 2591).

Die EU-rechtlichen Ziele f�r 2030 sehen
eineVerringerung der gemeinsamenTreib-
hausgasemissionen in Europa um mindes-
tens 40% gegen�ber 1990 vor. Das hierzu
in der ETS-Richtlinie entwickelte europ�i-
sche Emissionshandelssystem umfasst
große Industrie- sowie Energieanlagen,
den innereurop�ischen Flugverkehr sowie
elektrifizierten Schienenverkehr. Diese
Sektoren sollen ihre Emissionen bis 2030
um 43% reduzieren, die anderen um 30%
bezogen auf 2005. F�r Nicht-ETS-Sekto-
ren gibt es individuelle Zielvorgaben f�r
einzelne Mitgliedstaaten, so f�r Deutsch-
land 38% gegen�ber 2005, wenn auch mit
verschiedenen Flexibilisierungen und
�bertragungsm�glichkeiten (Art. 4ff. VO
(EU) 2018/842). Die EU-Kommissions-
pr�sidentin von der Leyen hat die CO2-
Neutralit�t bis 2050 f�r die gesamte Union
in ihrem Programm. Die Governance-Ver-
ordnung (EU) 2018/1999 etablierte Pflich-
ten der Mitgliedstaaten, Klimaschutzpl�ne
zu erstellen undmit der Kommission abzu-
stimmen.

Auf EU-Ebene werden also erhebliche
Anstrengungen unternommen. Sie werden
unter der neuen Kommission noch an-
spruchsvoller werden. Klimaschutzklagen
sind dagegen nicht nur unzul�ssig, sondern
auch unbegr�ndet.
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